
 

  

 

Preisblatt Standardhausanschluss Trinkwasser 

Trinkwasser 
  

netto in € brutto in € 

Anschlusskosten 
  

Grundpreis   

Der Grundpreis beinhaltet den Abzweig von der Versorgungsleitung, PEX-Rohrleitung auf 

öffentlichem Grund inkl. der Tiefbauarbeiten und Oberflächenwiederherstellung bis zur 

Grundstücksgrenze, Absperrorgan, Straßenkappe inkl. Zubehör und Montage, Einbau und 

Abdichtung des Rohrs in einer bauseitigen Gebäudeeinführung, Wasserzählergarnitur und 

Rückflussverhinderer im Haus. 3.460,00 4117,40 

Rohrverlegung im Privatgrund   

Die Rohrverlegung im Privatgrund wird von der Grundstücksgrenze bis zur 

Wasserzählergarnitur pauschal je angefangenem Meter berechnet. Bei vorerschlossenen 

Grundstücken mit Rohrende wird ebenfalls die Rohrlänge von der Grundstücksgrenze bis zur 

Wasserzählergarnitur angesetzt. Der Preis beinhaltet nicht die Tiefbauarbeiten oder eine 

Oberflächenwiederherstellung im Kundengrundstück. 35,00 41,65 

Baukostenzuschuss   

 siehe folgende Seite 

Inbetriebnahme   

Für die erste Anlage 80,00 95,20 

Nettopreise zuzüglich 19% gesetzliche Umsatzsteuer 

Stand 01.01.2022 

 

Für Hausanschlüsse, die in Art, Dimension, Material, Querschnitt oder Leistung vom Standard 

abweichen, erfolgt eine individuelle Betrachtung und Kostenermittlung. 
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Preisblatt Baukostenzuschuss Trinkwasser 

Baukostenzuschuss Trinkwasser 
  

  

Der Baukostenzuschuss wird entsprechend § 9 AVBWasserV in Verbindung mit Nr. 4 der Ergänzenden Bestimmungen der 

Stadtwerke Ebermannstadt Versorgungsbetriebe GmbH zur AVBWasserV erhoben. 

Der Baukostenzuschuss bemisst sich nach der Größe des bei Anschluss an das Leitungsnetz verbauten Wasserzählers. Bei der 

kleinsten Zählergröße (Q3 4m³/h) bei Wohngrundstücken zusätzlich nach der Zahl der Wohneinheiten bzw. bei 

Gewerbegrundstücken und sonstigen Nicht-Wohngrundstücken zusätzlich nach dem Spitzendurchfluss VS in Liter/Sekunde 

(l/s). Bei Verbundwasserzählern ist die größere der beiden Messeinrichtungen für die Bemessung des Baukostenzuschusses 

maßgeblich. 

Zählergröße 

Dauerdurchfluss Q3 

(frühere Qn-Entsprechung) 

Wohneinheiten* 
Spitzendurchfluss  

in l/s netto in € brutto in € 

Einzelzähler 

Wohngrund- 

stücke 
Q3 4m³/h (Qn 2,5) 

1 bis 2  2.454,28 2.626,08 

3 bis 6 3.313,28 3.545,21 

7 bis 10 4.294,99 4.595,64 

11 bis 15 5.276,70 5.646,07 

Gewerbegrundstücke 

und sonstige Nicht-

Wohngrundstücke 

Q3 4m³/h (Qn 2,5) 

 

bis 0,69 2.454,28 2.626,08 

0,70 bis 1,05 3.313,28 3.545,21 

1,06 bis 1,20 4.294,99 4.595,64 

1,21 bis 1,39 5.276,70 5.646,07 

 

Q3 10m³/h (Qn 6) 

 

6.135,70 6.565,20 

Q3 16m³/h (Qn 10) 9.817,12 10.504,32 

Q3 25m³/h (Qn 15) 15.339,25 16.413,00 

Q3 100m³/h (Qn 60) 61.357,01 65.652,00 

Verbundwasserzähler 

 

Q3 25m³/h (Qn 15) 

 

17.793,53 19.039,08 

Q3 63m³/h (Qn 40) 38.654,92 41.360,76 

Q3 100m³/h (Qn 60) 67.492,71 72.217,20 

*Gewerbekunden in einem Wohngebäude (z.B. Büros, Praxen, kleine Ladengeschäfte), die über den Anschluss des 
Wohngebäudes versorgt werden und deren Leistungsvorhaltung nicht wesentlich über den Bedarf einer Wohneinheit 
hinausgeht, werden als eine Wohneinheit betrachtet.   

Nettopreise zuzüglich 7% gesetzliche Umsatzsteuer 

Stand 01.01.2022 
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